
 
 

 
 

 
 
 

   Nr. 13/2023                                                           Gettorf, 17.05.2023 
 
 

S i t z u n g s t e r m i n e  
 

Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seite 

Dienstag, 23.05.2023 
- 18.00 Uhr - 

3. Sitzung des gemeinsamen Wahlaus-
schusses für die Gemeindewahl am 14. 
Mai 2023 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal (3. OG) 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

2 

Mittwoch, 24.05.2023 
- 19.00 Uhr - 

Schulverbandsversammlung 
des Schulverbandes 
Osdorf/Felm/Noer 

Grundschule Osdorf (Lehrerzimmer) 
Zur Schule, 24251 Osdorf 

3 

Dienstag, 30.05.2023 
- 18.00 Uhr - 

Schulverbandsversammlung 
des Schulverbandes 
Gettorf und Umgegend 

Mensa Parkschule 
Tüttendorfer Weg 2, 24214 Gettorf 

4 

Donnerstag, 01.06.2023 
- 10.00 Uhr - 

Konstituierende Sitzung  
des Seniorenbeirates  
der Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-
Halle 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

5 

Donnerstag, 15.06.2023 
- 19.30 Uhr - 

Konstituierende Sitzung 
der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Schinkel 

Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Lindenkrug 
Dorfstraße 46, 24214 Lindau  
OT Großkönigsförde 

- 

 
 
 
 
  

Das Amtsblatt Dänischer Wohld 
finden Sie auch im Internet unter www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch 
als Newsletter abonnieren. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  

erscheint am Mittwoch, dem 7. Juni 2023. 

  
  

http://www.amtdw.de/
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Schulverband Osdorf/Felm/Noer 24214 Gettorf, den 11.05.2023 
- Der Verbandsvorsteher - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Osdorf/Felm/Noer 
 

Mittwoch, 24.05.2023, 19:00 Uhr, 
 

Grundschule Osdorf (Lehrerzimmer), Zur Schule, 24251 Osdorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.04.2023  

   

 3. Berichte  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Antrag der Gemeinde Felm auf 
- Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den Mitglie-
dern des Schulverbandes Osdorf/Felm/Noer zur Sicherung der 
Kontinuität von Benutzungsentgelten 
- Änderung der Stimmverhältnisse in der Verbandsversammlung 

 

   

 5. 1. Änderungssatzung zur Satzung des Schulverbandes Os-
dorf/Felm/Noer über die Benutzung und Gebührenerhebung für 
das Ganztagsangebot an der Grundschule Osdorf mit Außenstelle 
Felm 

 

   

 6. 2. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Schulverbandes 
Osdorf / Felm / Noer: Änderung der Zusammensetzung der Ver-
bandsversammlung sowie Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

   

 
 
 

gez.  - Verbandsvorsteher -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Gnutzmann 
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Schulverband Gettorf und Umgegend 24214 Gettorf, den 15.05.2023 
- Der Verbandsvorsteher - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Gettorf und Umgegend 
 

Dienstag, 30.05.2023, 18:00 Uhr, 
 

Mensa Parkschule, Tüttendorfer Weg 2, 24214 Gettorf 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.02.2023  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Bericht der Schulleitungen  

   

 6. Offenes Ganztagsangebot  

   

 6.1. Aktueller Sachstand  

   

 6.2. Bericht der OGA-Leitung  

   

 7. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022  

   

 8. Sachstand weitere Baumaßnahmen an der Parkschule  

   

 9. Architektenwettbewerb für den Neubau einer Sporthalle am Schul-
zentrum 

 

   

 10. Sachstand Schülerbeförderung  

   

 11. 2. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Schulverbandes 
Gettorf und Umgegend 

 

   

 12. Antrag der FDP zur Ferienbetreuung  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Ver-

tretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  

   

 2. Leihvertrag für die Ausgabe von iPads  

   

 
gez.  - Verbandsvorsteher -  

Für die Richtigkeit:  
Gnutzmann 
 
Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 15.05.2023 
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 15.05.2023 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Konstituierenden Sitzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Donnerstag, 01.06.2023, 10:00 Uhr, 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Wahl des Vorstandes des Seniorenbeirates bestehend aus:  

   

 2.1. der/dem Vorsitzenden  

   

 2.2. der/des Stellvertreterin/Stellvertreters  

   

 2.3. der/des Schriftführerin/Schriftführers  

   

 2.4. der/des Kassenwartin/Kassenwartes  

   

 2.5. Beisitzerin/Beisitzer  

   

 3. Sonstiges  

   

 
 
 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Krabbenhöft 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Nr. 13/2023                                                                                                                                              Seite 7 

 

 

 
  



Seite 8                                                                            Nr. 13/2023 

 

 
  



Nr. 13/2023                                                                                                                                              Seite 9 

 

 

 
  



Seite 10                                                                            Nr. 13/2023 

 

 
  



Nr. 13/2023                                                                                                                                              Seite 11 

 

 

 
  



Seite 12                                                                            Nr. 13/2023 

 

 
  



Nr. 13/2023                                                                                                                                              Seite 13 

 

 

 
  



Seite 14                                                                            Nr. 13/2023 

 

 
  



Nr. 13/2023                                                                                                                                              Seite 15 

 

 

 
  



Seite 16                                                                            Nr. 13/2023 

 

 
  



Nr. 13/2023                                                                                                                                              Seite 17 

 

 

 
  



Seite 18                                                                            Nr. 13/2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Nr. 13/2023                                                                                                                                              Seite 19 

 

 

Bekanntmachung  
der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56 – Parkschule –  
der Gemeinde Gettorf nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der von der Gemeindevertretung Gettorf in der Sitzung am 09.05.2023 gebilligte und zur Aus-
legung bestimmte Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56 – Parkschule – für 
das Gebiet, welches wie folgt begrenzt wird: 
 
Plangebiet nördlich der Bebauung Fliederweg, südlich der Kirchhofsallee, östlich der 
Parkallee und westlich und nordwestlich des Tüttendorfer Weges,  
liegt in der Zeit vom  

01.06.2023 bis zum 30.06.2023 
 
in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 
10 im EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: 
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr) 
öffentlich aus.   
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach den Regelungen des Baugesetzbuches 
auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich auf der Internetseite des Amtes Dänischer Wohld 
eingestellt und können dort unter der Internetadresse www.amt-daenischer-wohld.de  einge-
sehen werden und sind auch über den Digitalen Atlas Nord zugänglich. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 
einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten für den 
Publikumsverkehr zur Niederschrift abgeben.  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB und § 4 a Abs. 6 BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von 
Bedeutung ist.  
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2   
Abs. 4 BauGB aufgestellt wird, da er der Innenentwicklung dient. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel   
6 Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3   
Baugesetzbuch und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre  
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung  
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem  
Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der  
Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Baugesetzbuch (Artikel DSGVO)“, das mit  
ausliegt.  
 

 Gettorf, den 11.05.2023 
 Der Amtsdirektor 
 Im Auftrage 
 Bluhm            

  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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BEKANNTMACHUNG 

der öffentlichen Auslegung der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-

meinde Neuwittenbek 

 

 

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuwittenbek in der Sitzung am 25.04.2023 gebilligte 

und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 

 

 

7. Änderung des Flächennutzungsplans 

der Gemeinde Neuwittenbek 

 

„Photovoltaik-Freiflächenanlage“ 

 

 

für das Gebiet nördlich der Ortslage Neuwittenbek, zwischen den Bahnlinien Kiel-Hassee – Flensburg und 

Neuwittenbek – Kiel-Schusterkrug, der Gemeindegrenze zu Tüttendorf und der Bahnhofstraße und die 

Begründung liegen nach § 3 Abs 2 Baugesetzbuch (BauGB) vom 

 

01.06.2023 bis zum 30.06.2023 

 

in der Amtsverwaltung des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 

10 im EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: Montag bis 

Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr) öffentlich aus. 

 
Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:  

Umweltbericht zur Planung (Pro Regione, 25.04.2023). Er ist Teil der Begründung. 

Landschaftsplan der Gemeinde Neuwittenbek (14.12.1999) 

die eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs.1 BauGB 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens insbesondere die 

Auswirkungen auf den Menschen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

auf Boden und Wasser, auf Klima und Luft und auf Kultur- und Sachgüter geprüft. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch 

 finden sich in [1], [2] und [3] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen 

und Sport Referat IV (Abt. Landesplanung und Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht); Kreis 

Rendsburg-Eckernförde; Deutsche Bahn AG (DB Immobilien); Eisenbahn Bundesamt; Landesbe-

trieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (Landeseisenbahnverwaltung); Wasserstraßen- 

und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) 

 Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Besiedlung, zu Vorbelastungen durch 

Immissionen; Veränderungen der Immissionen bei Umsetzung der Planung; Brandschutz, Vermei-

dungsmaßnahmen 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild 
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finden sich in [1] und [2] und [3] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, Kommunales, Woh-

nen und Sport Referat IV (Abt. Landesplanung und Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht); 

Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur landschaftlichen Ausstattung des Plan-

gebietes, zu Vorbelastungen durch bauliche Strukturen und Nutzungen; Auswirkungen bei Umset-

zung der Planung; Vermeidungsmaßnahmen 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 finden sich in [1], [2], [3] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und 

Sport Referat IV (Abt. Landesplanung und Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht); Kreis 

Rendsburg-Eckernförde, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume-Untere 

Forstbehörde, Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in Schleswig-Holstein 

(AG 29)) 

 

 Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Biotoptypen; Vorkommen geschützter 

Tier- und Pflanzenarten; Auswirkungen durch Bauarbeiten; Vermeidungsmaßnahmen; arten-

schutzrechtliche Bewertung; möglicher Ausgleich oder Ersatz bei unvermeidbaren Eingriffen 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Wasser  

 finden sich in [1], [2], [3] (Stellungnahmen von: Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

 Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Bodennutzung, Oberflächen- und 

Grundwasser; Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen, 

möglicher Ausgleich oder Ersatz bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft  

 finden sich in [1] und [2]  

 Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Klimafaktoren; Niederschlagsmengen; 

Auswirkungen bei Umsetzung der Planung 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter  

 finden sich in [1], [2], [3] (Stellungnahmen von: Archäologisches Landesamt SH, Kreis Rendsburg-

Eckernförde) 

 Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu hochbauliche und archäologische Denk-

male. 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls aus. 

Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden 

Unterlagen in das Internet eingestellt und unter der Adresse  

www.amt-daenischer-wohld.de und sind auch über den Digitalen Atlas Nord zugänglich. 

Während dieser Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen einsehen 

und Anregungen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr zur Nieder-

schrift in der Amtsverwaltung abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 

Beschlussfassung über die Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Ge-

meinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 

des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 

der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdatenschutz-

gesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informations-

pflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 

13 DSGVO)“, das mit ausliegt. 

Eine Vereinigung im Sinne von § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in 

einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 

3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die im Rahmen 

der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

Gettorf, den 15.05.2023 

Der Amtsdirektor 

Im Auftrage 

 

 

Bluhm 
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Anlage zur Bekanntmachung:  
Übersichtsplan mit Lage des Geltungsbereiches der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Neuwittenbek 

 
  

Übersichtsplan: Plangebiet der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes rot markiert (Quelle Kar-

tengrundlage: TOP 25 von Landesamt für Vermessung und Geoinformationen Schleswig-Holstein)  



Nr. 13/2023                                                                                                                                              Seite 25 

 

 

 

BEKANNTMACHUNG 

der öffentlichen Auslegung des vorhabenbezogenen  

Bebauungsplanes Nr. 7 –  Solarpark Hasenmoor der Gemeinde Neuwittenbek  

 

 

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuwittenbek in der Sitzung am 25.04.2023 gebilligte 

und zur Auslegung bestimmte Entwurf des 

 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Neuwittenbek 

 

„Solarpark Hasenmoor“ 

 

 

für das Gebiet nördlich der Ortslage Neuwittenbek, zwischen den Bahnlinien Kiel-Hassee – Flensburg und 

Neuwittenbek – Kiel-Schusterkrug, der Gemeindegrenze zu Tüttendorf und der Bahnhofstraße und die 

Begründung liegen nach § 3 Abs 2 Baugesetzbuch (BauGB) vom 

 

    01.06.2023 bis zum 30.06.2023 

in der Amtsverwaltung des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 

10 im EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: Montag bis 

Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr) öffentlich aus. 

 
Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar  

Umweltbericht zur Planung (Pro Regione, 25.04.2023). Er ist Teil der Begründung. 

Landschaftsplan der Gemeinde Neuwittenbek (14.12.1999) 

die eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs.1 BauGB 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens insbesondere die 

Auswirkungen auf den Menschen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

auf Boden und Wasser, auf Klima und Luft und auf Kultur- und Sachgüter geprüft. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch 

1. finden sich in [1], [2] und [3] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen 

und Sport Referat IV (Abt. Landesplanung und Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht); Kreis 

Rendsburg-Eckernförde; Deutsche Bahn AG (DB Immobilien); Eisenbahn Bundesamt; Landesbe-

trieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (Landeseisenbahnverwaltung); Wasserstraßen- 

und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) 

2. Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Besiedlung, zu Vorbelastungen durch 

Immissionen; Veränderungen der Immissionen bei Umsetzung der Planung; Brandschutz, Vermei-

dungsmaßnahmen 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild 

1. finden sich in [1] und [2] und [3] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, Kommunales, Woh-

nen und Sport Referat IV (Abt. Landesplanung und Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht); 

Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

2. Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur landschaftlichen Ausstattung des Plan-

gebietes, zu Vorbelastungen durch bauliche Strukturen und Nutzungen; Auswirkungen bei Umset-

zung der Planung; Vermeidungsmaßnahmen 
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

1. finden sich in [1], [2], [3] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und 

Sport Referat IV (Abt. Landesplanung und Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht); Kreis 

Rendsburg-Eckernförde, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume-Untere 

Forstbehörde, Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in Schleswig-Holstein 

(AG 29)) 

2. Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Biotoptypen; Vorkommen geschützter 

Tier- und Pflanzenarten; Auswirkungen durch Bauarbeiten; Vermeidungsmaßnahmen; arten-

schutzrechtliche Bewertung; möglicher Ausgleich oder Ersatz bei unvermeidbaren Eingriffen 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Wasser  

1. finden sich in [1], [2], [3] (Stellungnahmen von: Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

2. Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Bodennutzung, Oberflächen- und 

Grundwasser; Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen, 

möglicher Ausgleich oder Ersatz bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft  

 finden sich in [1] und [2]  

 Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Klimafaktoren; Niederschlagsmengen; 

Auswirkungen bei Umsetzung der Planung 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter  

 finden sich in [1], [2], [3] (Stellungnahmen von: Archäologisches Landesamt SH, Kreis Rendsburg-

Eckernförde) 

 Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu hochbauliche und archäologische Denk-

male. 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls aus. 

Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden 

Unterlagen in das Internet eingestellt und unter der Adresse  

www.amt-daenischer-wohld.de und sind auch über den Digitalen Atlas Nord zugänglich.   

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen und umwelt-

bezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öff-

nungszeiten für den Publikumsverkehr zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-

nahmen können bei der Beschlussfassung über den B-Plan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde 

den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des B-

Planes nicht von Bedeutung ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 

der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdatenschutz-

gesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 

über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informations-

pflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 

13 DSGVO)“, das mit ausliegt. 

 

Gettorf, den 15.05.2023 

Der Amtsdirektor 

Im Auftrage 

 

Bluhm 
 

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Anlage zur Bekanntmachung:  
Übersichtsplan mit Lage des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7 
„Solarpark Hasenmoor“ der Gemeinde Neuwittenbek 
 
 
  

Übersichtsplan: Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 „Solar-
park Hasenmoor“ rot markiert (Quelle Kartengrundlage: TOP 25 von Landesamt für 
Vermessung und Geoinformationen Schleswig-Holstein) 
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Bekanntmachung  
der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 16 – Gildeweg/Kronsbek –  
der Gemeinde Osdorf nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der von der Gemeindevertretung Osdorf in der Sitzung am 18.04.2023 gebilligte und zur Aus-
legung bestimmte Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 16 – Gilde-
weg/Kronsbek – für das Gebiet, welches wie folgt begrenzt wird: 
 
Plangebiet südlich und östlich der Kronsbek, südwestlich der freien Landschaft und nördlich 
der Bebauung des Gildewegs, 
liegt in der Zeit vom  

01.06.2023 bis zum 30.06.2023 
 
in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 
10 im EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: 
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr) 
öffentlich aus.   
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach den Regelungen des Baugesetzbuches 
auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich auf der Internetseite des Amtes Dänischer Wohld 
eingestellt und können dort unter der Internetadresse www.amt-daenischer-wohld.de  einge-
sehen werden und sind auch über den Digitalen Atlas Nord zugänglich. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 
einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten für den 
Publikumsverkehr zur Niederschrift abgeben.  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB und § 4 a Abs. 6 BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von 
Bedeutung ist.  
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten  
Verfahren nach § 13 b BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2   
Abs. 4 BauGB aufgestellt wird, da es sich bei der überplanten Baufläche um eine  
kleinräumige Entwicklung einer Außenbereichsfläche zur Schaffung von  
Wohnnutzungen handelt, die sich an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil  
anschließt. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 
6 Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 
Baugesetzbuch und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre  
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Baugesetzbuch (Artikel DSGVO)“, das mit 
ausliegt. 
 

 Gettorf, den 11.05.2023 
 Der Amtsdirektor 
 Im Auftrage 
 Bluhm            

 

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Mitteilungen der Verwaltung 
 

Personalausweise und Pässe 

 
Die Personalausweise, die bis zum 28.04.2023 beantragt wurden, liegen vor. 
 
Die Reisepässe, die bis zum 14.04.2023 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 16.05.2023 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 

 
 

Fundsachen  

 

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurde folgende Fundsache abgegeben: 
 
     2 Smartphones 
Gettorf, 16.05.2023 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 

 

Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine Ren-
tenberatung an. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch die 
entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen den Versicherten hierfür nicht.  
 
Die Beratungsgespräche finden ausschließlich telefonisch statt. 
 
Bei Beratungswünschen kontaktieren Sie bitte Frau Schlewitz unter folgender Telefonnummer:  
04346 - 600240  
 
Bitte halten Sie Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. 

Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen Sie für das Beratungsgespräch 
benötigen.  

Gettorf, 16.05.2023 
 
Amt Dänischer Wohld 
-Der Amtsdirektor- 

 
 

 

 

 

 

Das DRK Gettorf ist Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 04346 / 
6484 oder jederzeit per E-Mail info@drk-gettorf.de erreichbar. 

Öffnungszeit Kleiderkammer: jeden Montag 8.00 - 11.00 Uhr 

 

  

mailto:info@drk-gettorf.de
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     Gemeinde Osdorf 

 

 

 

Investorenauswahlverfahren  

für die Fläche Gettorfer Straße 1 in Osdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Osdorf wird Eigentümerin einer Fläche „Gettorfer Straße 1“, die wie nachfolgend be-

schrieben belegen ist:  
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1 Allgemeines und Wettbewerbskriterien 

Die Gemeinde Osdorf ist 1.987 ha groß und mit zurzeit 2.390 Einwohnerinnen und Einwohnern die zweit-

größte Gemeinde im Amtsgebiet. Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Osdorf, Stubbendorf, Aus-

terlitz, Borghorst, Augustenhof und Borghorsterhütten. Die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes Os-

dorf stammt aus dem Jahre 1401, die des Ortsteiles Stubbendorf bereits aus dem Jahre 1361. Die wahr-

scheinlichste Deutung der Namensherkunft von Osdorf ist wohl die Bezeichnung der Himmelsrichtung: 

Dorf östlich von Gettorf. 

Das betroffene Grundstück liegt an der Einfallstraße aus Richtung Gettorf. Es trägt die Bezeichnung Ge-

markung 0315, Flur 4, Flurstück 24/30 und verfügt über eine Fläche von 8.722 qm. Es liegt im Bereich des  

Flächennutzungsplanes und ist dort als Gewerbefläche ausgewiesen. Ein Bebauungsplan besteht für die-

sen Bereich des Gewerbegebietes nicht.  

Die politischen Gremien der Gemeinde haben beschlossen, dass dieses Grundstück einer Nutzung durch 

einen Lebensmitteleinzelhändler (Filialbetrieb) zuzuführen ist. Aus diesem Grund führt die Gemeinde ei-

nen Investorenwettbewerb durch. Für diesen Investorenwettbewerb gelten die folgenden Maßgaben: 

 Zusicherung zu einer Verkaufsfläche Lebensmitteleinzelhandel von max. 799 qm durch den 

Investor. 

 

 Vertragliche Zusicherung, dass im Verkaufsgebäude kein Bäcker (nur Aufbackware), kein       

Metzger/Fleischer (Frische-Theke) und kein Getränkelieferdienst angesiedelt werden, solange 

die Osdorfer Bestandsbetriebe den Verkaufsbetrieb aufrechterhalten oder Betriebsnachfolge der 

Familien gesichert werden.  

 

 Schriftliche Interessensbekundung seitens eines Betreibers aus dem Filial-Lebensmitteleinzelhan-

del  
 

 Jeder Betreiber darf sich nur mit einem Projektentwickler bewerben.  
 

 Maximale Grundstücksfläche von 4.300 qm – maximale BGF von 1.400 qm  
 

 Das Sortiment muss einen Grundbedarf an Drogerieartikeln und an Mehrweggetränken führen.  
 

 Kaufpreisangebot mit aufschiebend bedingtem Kaufvertrag BGF über 799 qm VKF und lfd. Miet-

vertrag mit einem Lebensmittelmarktbetreiber über mind. 15 Jahre  
 

 Kaufvertrag und ggf. Mietvertrag mit einem Lebensmittelbetreiber sind binnen 30 bis 42 Monaten 

ab Beurkundung KV beizubringen.  
 

 Energetisch nachhaltige Bauweise: Verpflichtend ist die Realisierung einer PV-Anlage und der 

Baukörper soll in Holzrahmenbauweise errichtet werden.  
 

 Umsetzung einer Luftwärmepumpe, alternativ der Anschluss an ein entstehendes Wärmenetz; Dul-

dung einer Wärmeerzeugungsanlage im unmittelbaren Umfeld  
 

 Verzicht auf fossile Brennstoffe.  
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 Zwei Ladepunkte für E- Mobilität verpflichtend  
 

 Cashback „Bargeldauszahlung an der Ladentheke“ ab einem Einkaufswert von 20 € muss kosten-

los möglich sein.  
 

 Das Grundstück wird altlastenfrei und geräumt von der Gemeinde an den Investor übergeben. 

Geplant, zum 01.06.2024. 
 

 Mindestgebot 70 € / m²  
 

 Im Wettbewerb sollte ein maßstabsgetreuer Vorentwurf des Vorhabens abgegeben werden. Dieser 

muss die Angaben der BGF, Verkaufsfläche, Mietfläche und benötigten Grundstücksfläche enthal-

ten  
 

 Der zukünftige Eigentümer bzw. Investor hat dem Betreiber des Lebensmitteleinzelhandels ein 

grundbuchgleiches Recht für den fortwährenden Betrieb auch im Falle einer Insolvenz des Eigen-

tümers einzuräumen, soweit dieser seinen Verpflichtungen nachkommt.  
 

 Der zukünftige Eigentümer bzw. Investor hat die Verpflichtung, ohne schuldhafte Störung auch im 

Falle der Insolvenz des Betreibers den weiteren Betrieb eines Einzelhandels sicherzustellen.  
 

 Ein Verträglichkeitsgutachten hat die Verträglichkeit mit dem Bestandsgewerbe nachzuweisen. 

 

 Die verkehrliche Erschließung der Fläche erfolgt über die Felmer Straße. Schmutz- und Nieder-

schlagswasseranschlüsse sind vorhanden, diese sind im Rahmen der Planung der inneren Er-

schließung des Geländes zu berücksichtigen. 

 

 

 Das Bau- und Nutzungskonzept muss in Qualität eines Vorentwurfes (HOAI Phase II) enthalten: 

-  Lageplan der geplanten Vorhaben im Sinne einer Dachaufsicht mit Darstellung der voraus-

sichtlichen Außenanlagen. 

- Beispielhafte Ansichten des Betriebsgebäudes. 

- Aussagen zur Materialwahl und Farbgebung der Gebäudefassaden. 

- Konzept zur Gestaltung des Parkraumes 

 

2 Bewertungsmatrix 

Es können maximal 100 Punkte erzielt werden. Diese beziehen sich auf den Kaufpreis. Sofern die oben 

angegebenen Kriterien vereinzelt oder mehrfach nicht eingehalten werden, ist dies ein Ausschlusskrite-

rium. Der Mindestpreis liegt, wie bereits ausgeführt, bei 70 Euro/qm. 

  



Nr. 13/2023                                                                                                                                              Seite 35 

 

 

 

3 Spezifische Regelungen den Käufer betreffend 

Außerhalb der Bewertung, jedoch als Ausschlusskriterium sind folgende Eigenschaften bzw. Verhaltens-

weisen des Käufers zu werten: 

- Der potenzielle Käufer sollte regional verankert sein. 

- Am Investorenauswahlverfahren können natürlich und juristische Personen als Einzelunternehmen 

(Bieter) oder als Zusammenschluss von natürlichen und / oder juristischen Personen (Bieterge-

meinschaften) teilnehmen. Bei Bietergemeinschaften ist ein bevollmächtigter Vertreter festzulegen. 

- Konzepte, die mit einer Bedingung oder Auflage des Bieters verknüpft sind, werden nicht berück-

sichtigt. 

- Alle Gebote und im Zusammenhang mit den Geboten verbundene Vorarbeiten, wie z. B. die Er-

stellung von Plänen oder das Einreichen einer Bauvoranfrage, erfolgen auf eigene Kosten und auf 

eigenes Risiko des Bieters. 

- Der Bieter hat mit der Angebotsabgabe nachzuweisen, dass er im Hinblick auf die Bauverpflichtung 

und den Bau der öffentlichen Infrastruktur fachlich geeignet und in der Lage ist, das Projekt finan-

ziell durchzuführen. Hierzu ist ein Finanzierungsnachweis über die Gesamtinvestition sowie eine 

aktuelle Creditreform-Auskunft vorzulegen. 

- Der Bieter hat mit der Angebotsabgabe nachzuweisen, dass er die Mindestlohnregelungen einhält 

sowie die erforderlichen Russlanderklärungen abgegeben hat. 

 

4 Angebotsfrist 

Die Gebote sind spätestens bis 15.06.2023 abzugeben und nach einer Vorauswahl im Rahmen einer 

Präsentation einem Wettbewerbsgremium vorzustellen. 

Die Gemeindevertretung wird auf Empfehlung des Wettbewerbsgremiums dann eine Zuschlagsentschei-

dung fällen. 

Das Angebot ist an folgende Stelle per Post oder per E-Mail  zu richten an:  

Gemeinde Osdorf 

c/o Amt Dänischer Wohld 

Karl-Kolbe-Platz 1 

24214 Gettorf 

 

Tel.: 04346-91-200 

Fax: 04346-91-254 

E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de  

https://www.amt-daenischer-wohld.de/ 

 

Bei einer Angebotsabgabe per Post sind die Konzeptunterlagen zusätzlich digital als PDF-Datei zur Ver-

fügung zu stellen. 

 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Neuverpachtung von landwirtschaftlichen Flächen 
 

Die Gemeinde Tüttendorf verpachtet zum 
 

1. November 2023 
 

für die Dauer von fünf Jahren die anliegend näher bezeichnete 

landwirtschaftliche Fläche. 

 

Gemarkung Flur Flurstück Größe 

 

Blickstedt 

 

 

1 

 

71/2  teilw. 

 

ca. 1,0541ha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Pachtangebot richten Sie bitte schriftlich bis zum 

 

30.06.2023 
 

an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

Angebote von ortsansässigen landwirtschaftlichen Betrieben der Gemeinde Tüttendorf 

werden vorrangig berücksichtigt. 

 

 

Auskünfte erteilt:  

Amt Dänischer Wohld,  Frau Kropf Tel. 04346/ 91-289 
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Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Donnerstag, 01.06.2023 
15.00 – 

18.00 

nur nach telefonischer 
Anmeldung unter  
91-200 

Lindau Jens Krabbenhöft Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0176 – 672 593 47 

Neudorf-Bornstein Christoph Arp 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail:  

info@tischlerei-arp.com 

Neuwittenbek Waltraud Meier Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 600 191 

Osdorf Helge Kohrt Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 41 31 32 

Schinkel 
Sabine Axmann-

Bruckmüller 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 93 93 56 

Tüttendorf Thomas Thee Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0151 – 193 290 81 

 
 

 
 
 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 

 
 

 
 

 

 

                                    Rette Leben – Spende Blut! 
 
Der nächste Termin zur Blutspende in Gettorf ist am 
 

Montag, 29.05.2023, 
zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr  
im Schulzentrum Gettorf / Isarnwohld-Schule 
Süderstraße 72 

 
Deutsches Rotes Kreuz – Ortsverein Gettorf 

 
  

 

mailto:info@tischlerei-arp.com
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Stellenausschreibungen 
 
 

  

  

 

 

Amt Dänischer Wohld 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet für den Fachbereich II – Finanzen - eine/n 

Sachbearbeiter/in (m/w/d) 

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:  

- Haushaltsplanung für die  Schulverbände 

- Überwachung und Ausführung der Haushaltspläne für die  Schulverbände 

- Erstellung der Jahresabschlüsse für die  Schulverbände 

- Sitzungsdienst für die Finanzausschüsse und der Ausschüsse zur Prüfung des Jahresabschlusses  

der Schulverbände 

- Führung der Anlagenbuchhaltung 

- Mitarbeit bei der Umstellung der Gemeinden und der Verbände auf die Neuregelung des § 2 b 

UStG 

 

Eine  Veränderung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten.  

Was ist mitzubringen:  

 Abgeschlossene Ausbildung zur / zum Verwaltungsfachangestellten mit 1. Angestelltenprüfung 

oder zur / zum Steuerfachangestellten  

 Kenntnisse der Finanzsoftware für Kommunen (CIP - KD) sowie 

 Kenntnisse im Steuerrecht, insbesondere im Umsatzsteuerrecht wären wünschenswert 

 Kenntnisse der MS-Office Produkte 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Teamfähigkeit und Flexibilität 

 Dienstleistung während der Öffnungszeiten, insbesondere Donnerstag ganztägig bis 17.00 Uhr – 

bei Bedarf auch 18.00 Uhr 

 

Was bieten wir: 

- Vergütung entsprechend der persönlichen Voraussetzungen bis EG 9a  

- Eine unbefristete Anstellung 

- Einen krisensicheren Arbeitsplatz 

- Vollzeitbeschäftigung (39 h wöchentlich)  

- 30 Tage Urlaub 

- 24.12. und 31.12. sind arbeitsfreie Tage 

- Einen technisch modern ausgestatteten Arbeitsplatz mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 
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- Eine betriebliche Altersvorsorge (VBL) und ein jährliches Leistungsentgelt (LOB) 

- Jahressonderzahlung  

- Fortbildungsangebote  

- Benefits z. B. Mobilitätszuschuss für den Kauf eines Fahrrades/E-Bikes oder eines ÖPNV-Tickets 

oder Gutscheinkarte  

- Kostenfreie Auswahl an Getränken und Obst    

- Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem offenen und freundlich zugewandten 

Arbeitsklima 

 
 

Haben Sie Fragen? 

Fragen zum Arbeitsgebiet beantwortet Ihnen gerne Herr Schwauna, Tel.: 04346/91- 272 und zum Arbeits-

vertrag Frau Schwauna, Tel.: 04346/91 - 212. 

 

 

 

 

Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung bis 09.06.2023 per Email an 

poststelle@amtdw.landsh.de (Alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammengefasst). 

 

Kommen Sie zu uns – wir freuen uns auf Sie! 

 

Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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In den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Gettorf sind zum 01.09.2023 

 

zwei Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) (m/w/d) 

zu besetzen. 

 

 

Auskünfte erteilt Frau Eibelshäuser (Einrichtungsleitung), Tel. 04346 600730. 

 

 

Gemeinde Gettorf 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

In der Kindertageseinrichtung „Rappelkiste“ der Gemeinde Osdorf 

 

ist eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) (m/w/d) 

zum 01.09.2023 zu besetzen. 

 

Auskünfte erteilt Frau Petersen (Einrichtungsleitung), Tel. 0173 6354191. 

 

 

Gemeinde Osdorf 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Einzelheiten zu den Stellenausschreibungen finden Sie auf der Homepage des 

Amtes Dänischer Wohld unter (www.amtdw.de) 

 

„Aktuelles“, „Stellenangebote“ 

 
 
 

********** 
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Die Gemeinde Schinkel sucht ab 01.09.2023 auf Minijob-Basis eine/n 

 

 

Mitarbeiter*in für die  

Betreute Grundschule in Schinkel (m/w/d) 

 

 

Der Arbeitseinsatz erfolgt an drei Tagen in der Woche von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr.  

 

Im Bedarfsfall kann ein Einsatz an fünf Tagen möglich sein und auch ein Einsatz in der Nachmittagsbe-

treuung bis 15.00 Uhr.   

Keine Arbeitszeiten in den Schulferien. 

Die Vergütung beträgt 14 Euro/h. Die Übungsleiterpauschale kann in Anspruch genommen werden.  

Eine pädagogische Ausbildung wäre wünschenswert, jedoch nicht zwingend erforderlich.  

 

Sie arbeiten gerne im Team und haben Spaß daran, die Lebenswelt der Kinder zu entdecken und mitzu-

gestalten? 

 

Dann sind Sie bei uns genau richtig und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

 

Fragen zum Arbeitseinsatz beantwortet Ihnen von der Betreuten Grundschule Schinkel, Frau Ariane Hoff-

mann, Tel.: 04346/9261437 oder 0179/5325300. 

 

Fragen zum Arbeitsverhältnis richten Sie bitte an die Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Frau Schwauna, 

Tel.: 04346/91212. 

 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die Gemeinde Schinkel, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

Alternativ per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (Alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammenge-

fasst.  

 

Gemeinde Schinkel 

Die Bürgermeisterin  

 

 
 

********** 
 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Die Gemeinde Osdorf sucht ab sofort eine  

 

Unterstützungskraft  

für den gemeindlichen Bauhof (m/w/d) 

 

insbesondere für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten innerhalb der Gemeinde Osdorf.  

 

Es handelt sich um eine Beschäftigung auf Minijob-Basis. Der Arbeitseinsatz erfolgt bedarfsorientiert.  

 

Auskünfte zum Arbeitseinsatz erteilt Herr Steffen-Larsen vom Bauhof Osdorf, Tel.: 04346 / 601842. 

Auskünfte zum Arbeitsvertrag erteilt Frau Schwauna von der Amtsverwaltung Dänischer Wohld,  

Tel.: 04346 / 91212. 

 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre Bewerbung  an die Gemeinde Osdorf (über 

das Amt Dänischer Wohld) Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf.  

Alternativ per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (in eine pdf-Datei zusammengefasst). 

 

Gemeinde Osdorf  

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahrssemester 2023 

 
 

Kurse und Veranstaltungen, die demnächst starten: 

Start Tag Beginn Ende 
Ter- 

mine 
Titel Kursleitung Ort 

17.05. Mittwoch 18:30 21:30 4 Kurs: Nähen Kreativ 
Birke von 
Ketelhodt 

IWS 

27.05. Samstag 10:00 11:30 1 Kirchturm-Aufstieg der Gettorfer Kirche St. Jürgen VHS * 

27.05. Samstag 14:00 18:00 1 Offener Nähtreff NN IWS 

03.06. Samstag 14:00 16:15 1 Workshop: Ganzheitliche Augenschule 
Ute 
Schlichte 

VHS T 

10.06. Samstag 13:30 16:30 1 Pedelec und E-Bike-Sicherheitstraining 
Dietmar 
Benz 

IWS 

14.06. Mittwoch 10:00 11:30 5 
Kurs: Smartphone und Tablet für Einsteiger oder 
für Fortgeschrittene (je nach Anmeldezahl!) 

Wolfgang 
Findeisen 

VHS T 

19.06. Montag 18:30 21:30 1 Essen & Trinken: Quiches 
André 
Weidtkamp 

IWS 

24.06. Samstag 10:00 11:30 1 Kirchturm-Aufstieg der Gettorfer Kirche St. Jürgen VHS * 

10.07. Montag 17:30 18:30 1 Exkursion: Wald und Yoga 
Claudia 
Rackow 

* 

 
Kursorte:  
IWS Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 

VHS T ehemaliges Sportlerheim des GSC, Gettorf Triangel 
*Bitte beachten Sie die detaillierten Ortsangaben im Programm unter www.vhs-sh.net/vhs-gettorf 
oder kontaktieren Sie bei Fragen die Geschäftsstelle! 

 

Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Freitag 
8.30 – 12.00 Uhr, 

Donnerstag 16.00 – 
19.00 Uhr 

Tel.: 04346 / 60 29 25 
(bitte nutzen Sie auch 

den AB!) E-Mail: 
vhs@gemeinde-

gettorf.de 

Anmeldung, weitere Infos (Kursbeschreibungen, Gebühren, genaue Kursorte etc.):  

www.vhs-sh.net/vhs-gettorf 
 

http://www.vhs-sh.net/vhs-gettorf
mailto:vhs@gemeinde-gettorf.de
mailto:vhs@gemeinde-gettorf.de
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Antrag auf Förderung einer Photovoltaikanlage gemäß der Richtlinie zum Förderprogramm 

„Klimaschutz und Klimaanpassung in der Gemeinde Gettorf“ hier: Förde-

rung von Photovoltaik-Anlagen für Privathaushalte 

An die  

Gemeinde Gettorf 

Standortmarketing & Wirtschaftsförderung z. H. 

Ulrike Münzberg-Niemann 

Karl-Kolbe-Platz 1 24214 Get-

torf 

Eingangsvermerk Gemeinde Gettorf (bitte freilassen): 

 

Datum: Antragsnummer: 

Antragstellende:  

Name, Vorname: 

 

Anschrift sowie Daten zum Objekt (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): 

 

E-Mail: Telefonnummer: 

 

Bankverbindung: 

 
  

Kontoinhaber: 

Kreditinstitut: 

IBAN / BIC: 
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Angaben zum geplanten Vorhaben: 

 
 

 

Geplante Leistung der Photovoltaik-Anlage (in kWp): 

 

Geplanter Beginn und Abschluss der Arbeiten: 

 

Voraussichtliche Gesamtkosten (lt. Angebot / Kostenschätzung): 

 

Elektroinstallationsfachbetrieb: 

(falls bereits bekannt) 

 

Erklärung der Antragstellenden: 

Ich erkläre / wir erklären, dass die Förderung als Privatperson gestellt wird und dass mir/uns die in der 

Förderrichtlinie der Gemeinde Gettorf dargelegten Fördervoraussetzungen bekannt sind und erfüllt wer-

den. U.a. erkläre ich / erklären wir, dass  

• es sich um eine Erstinstallation einer neu erworbenen Photovoltaikanlage handelt. 

• ich/wir Eigentümer oder Miteigentümer des o.g. Gebäudes bin/sind. 

• dass die finanziellen Mittel zur Einbringung des Eigenanteils vorhanden bzw. durch Finanzierung 

gesichert sind. 

• dass mit der Umsetzung der Maßnahme erst nach Abschluss des Zuwendungsvertrages begonnen 

wird. 

• dass noch kein Liefer- und/oder Leistungsvertrag für die beantragte PV-Anlage abgeschlossen 

wurde. 

Mir / uns ist darüber hinaus bekannt, dass die Gemeinde im Falle einer Förderung keine 

Verantwortung für die technische Richtigkeit der Planung und Ausführung sowie ggf. erforderliche Geneh-

migungen des Vorhabens übernimmt. Die Gemeinde Gettorf haftet zudem nicht für Schäden, die durch 

das geförderte Vorhaben ggf. entstehen.  

  

Kurze Projektbeschreibung: 

( detaillierte Beschreibung als Anlage beifügen ): 
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Mir / uns ist im Übrigen bekannt, dass kein Anspruch auf einen Zuschuss durch die Gemeinde Gettorf 

besteht und dass Zuschüsse nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bereitgestellt 

werden. 

 

Ich versichere, dass, dass alle gemachten Angaben richtig und vollständig sind.  

Ort / Datum Unterschrift 

 

 

 

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:  

• Projektbeschreibung, 

• Kosten- und Finanzierungsplan (bereits vorliegende Angebote von Fachfirmen und Lieferanten) 

• Plan sowie Bilder von der mit Photovoltaik zu belegenden Dachfläche 

• Eigentumsnachweise oder eine sonstige Verfügungsberechtigung 

(beispielsweise ein aktueller Grundbuchauszug, Grundsteuerbescheid o. ä.) 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Ihre personenbezogenen Daten werden durch die Gemeinde Gettorf zum Zweck der 

Antragsbearbeitung verarbeitet. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu 

Ihren diesbezüglichen Rechten, können Sie unserer Homepage unter www.gettorf.de/gemeinde_get-

torf/Datenschutz/ entnehmen. 
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Abfuhrverschiebung durch Himmelfahrt und Pfingsten 
 
Borgstedt, 25.04.2023   

 

 

Aufgrund des Feiertages Christi Himmelfahrt kommt es in einigen Gebieten zu einer Verschiebung der 

Abfuhr. Die AWR bittet um Beachtung, dass alle Terminverschiebungen aufgrund von Feiertagen bereits 

in Ihrem Abfuhrkalender berücksichtigt sind.   

 

In den Orten, in denen planmäßig am Donnerstag, dem 18. Mai, Abfuhren stattfinden, werden sie am 

Freitag, dem 19. Mai nachgeholt. Dementsprechend werden die Abfuhren von Freitag, dem 19. Mai, auf 

Samstag, den 20. Mai verschoben. 

 

Auch die Pfingstfeiertage ziehen eine Abfuhrverschiebung nach sich. In den Orten, in denen planmäßig 

am Montag, dem 29. Mai Abfuhren stattfinden, werden sie am Dienstag, dem 30. Mai nachgeholt. Dem-

entsprechend werden die Abfuhren in dieser Woche alle einen Tag nach hinten verschoben. 

Ab Montag, den 5. Juni, finden alle Abfuhren wieder wie gewohnt statt. 

 

Bei Fragen rund um die Abfallentsorgung steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung! 

 

Mo. - Fr. von 7:30 – 17:00 Uhr 

Tel.: (04331) 345 - 123   

E-Mail: service@awr.de 

 

Alle Abfuhrtermine finden Sie auf www.awr.de. Oder Sie nutzen unsere kostenlose AWR-App und erhal-

ten immer aktuelle Informationen und Terminverschiebungen automatisch auf Ihr Handy (kostenloser 

Download in Ihrem Google Play oder App Store).  

 

 

Ansprechpartner für diese Terminverschiebung: 

Ralph Hohenschurz-Schmidt  Fon: 04331 / 345 - 103 

Mail: hoschmi@awr.de 

 
 
 
 
  

mailto:service@awr.de
http://www.awr.de/
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Ermäßigung der Gebühren in der Kinderbetreuung 

Auf Grund des hohen Antragsaufkommens im Bereich Wohngeld und der Sozialstaffelberechnung, sind 

die Mitarbeiter im Sozialamt derzeit nur eingeschränkt erreichbar. 

Sie können sich für eine Beratung im Bereich Sozialstaffel gerne einen Termin buchen. Wir bitten von 

telefonischen Anfragen abzusehen. 

 

Um vorab selbst zu schauen, ob Sie einen Anspruch auf Wohngeld oder einer sozialen Ermäßigung ih-

rer Gebühren haben, können Sie den Online Wohngeldrechner nutzen. Der Wohngeldrechner berechnet 

auf Grundlager Ihrer gemachten Angaben einen unverbindlichen Wohngeldanspruch. Wohngeld gibt es 

in Form von Mietzuschuss (wenn Sie Mieter sind) und in Form von Lastenzuschuss (wenn Sie Eigentü-

mer sind). 

Hier geht es zum Wohngeldrechner:  

https://www.wohngeldrechner.nrw.de/wg/wgrbhtml/WGRBWLKM?BULA=SH  

Ein tatsächlicher Anspruch auf Wohngeld und Sozialstaffel kann nur auf Antrag geprüft werden.  

WICHTIG: Wohngeld wird ab dem Monat gezahlt, in dem der Antrag der Wohngeldbehörde zugeht.  

Gleiches gilt für den Antrag auf soziale Ermäßigung der Gebühren.  

Sollte der Wohngeldrechner einen Anspruch auf Wohngeld ergeben haben Sie ebenfalls Anspruch auf 

soziale Ermäßigung der Betreuungsgebühren. Es lohnt sich also einen Antrag zu stellen.  

Wenn Sie sich die Antragsformulare von unserer Homepage ausgedruckt haben, dann schicken Sie bitte 

formlos eine E-Mail, zur Fristwahrung. 

Da ab Januar 2023 durch das Wohngeld Plus Gesetz mit einem hohen Antragsaufkommen im Wohngeld 

gerechnet wird, (derzeit 600.000 Wohngeldfälle, ab 2023 rd. 2.000.000 Wohngeldfälle Bundesweit) kann 

es sein, dass mit einer längeren Bearbeitungszeit gerechnet werden muss. Wir bitten von Anfragen, wie 

weit der Bearbeitungsstand ist, abzusehen. Seien Sie sicher, jeder Antrag wird bearbeitet! 

 

Bei Fragen, schicken Sie gerne eine E-Mail oder buchen Sie sich über das Buchungsportal einen Ter-

min. 

Damit das Sozialamt dem Antragsaufkommen gerecht werden kann, sind die Mitarbeiter bis auf Weite-

res mittwochs für persönliche Beratungen nicht erreichbar.  

 

 

Ansprechpartner:  

Amt Dänischer Wohld 

Fachbereich III - Bürgerbüro, Ordnungsamt und Sozialangelegenheiten 

Janina Huber 

04346 – 91 238 

sozialamt@amtdw.landsh.de 

  

https://www.wohngeldrechner.nrw.de/wg/wgrbhtml/WGRBWLKM?BULA=SH
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Wir bitten um Ihre Mithilfe 
Benutzen Sie bitte die Mängelmeldung 

 

 
An den 
Amtsdirektor des  
Amtes Dänischer Wohld                                                     ......................., den  
- Bauamt - 
Postfach  
24212 Gettorf 
 
 
 
Mängelmeldung 
 
 
Schadensort: ............................................................................................................ 

Ich habe heute gegen .................... Uhr nachstehende Mängel festgestellt: 
 
 Bürgersteig schadhaft 
 Fahrbahndecke schadhaft 
 Hydranten-/Schiebeklappe schadhaft* 
 Kanaldeckel schadhaft*/Pflasterabsackung* 
 Gully liegt zu hoch*/tief* 
 Ampelanlage defekt 
 Verkehrsschild*/Straßenbenennungsschild*  beschädigt / unleserlich 
 Schutt- und Unratablagerungen 
 Straßenbeleuchtung defekt 
 Totholz in Straßenbäumen 
 Pilzbefall an und auf Bäumen 
 
 
Sonstige Mängel ...................................................................................................... 

................................................................................................................................  

 

Bemerkungen: ......................................................................................................... 

 

 

Festgestellt durch: ................................................................................................... 
 
 

                                    ______________________________ 

                                                    Unterschrift                

 

Anschrift: ................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 
Zutreffendes ankreuzen               *Zutreffendes unterstreichen 
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Wochenmarkt in Gettorf 

 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

freitags    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

 

 
 
 
 
 

Umsonstladen Schinkel  
 
Wir nehmen und geben unentgeltlich alle nicht sperrigen, noch brauchbaren Gegenstände. 
 
Hauptstraße 49 
24214 Schinkel 

Telefon: 04346 6893 

Ansprechperson: Uwe von Ahlften 

E-Mail: umsonstladen-schinkel@web.de 

Öffnungszeiten in der Schulzeit: 

Dienstag, Freitag, Samstag:  09.30 - 12.30 Uhr 
Dienstag, Freitag:   15.00 - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten in der Ferienzeit: 

Samstag:    09.30 - 12.30 Uhr 
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